
Beiblatt für Gesellschaften nach bürgerlichem Recht

Beiblatt zum Antrag vom: 

Antragsteller: 

D.A.S. ÖSTERREICHISCHE ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AG
1170 Wien, Hernalser Gürtel 17, Tel.: 01/404 64-0, Telefax 01/404 64-1299; Internet: www.das.at

Rechtsform: Aktiengesellschaft; Sitz des Unternehmens: Wien; eingetragen im Firmenbuch des HG Wien, FN 53574k; DVR 0032565

Namen und Anschriften 
sämtlicher Gesellschafter

Übt der jeweilige Gesellschafter neben der 
Gesellschafterfunktion eine selbständige 

Erwerbstätigkeit aus?

Betriebszweig / Geschäftstätigkeit und 
Rechtsform des Unternehmens des 

Gesellschafters

Nein Ja

Nein Ja

Nein Ja

Nein Ja

Nein Ja

Die obigen Informationen stellen Tarifierungsmerkmale des abzuschließenden Rechtsschutzversicherungsvertrages dar und sind Grundlage der 
Prämienberechnung. Eine Änderung der Tarifierungsmerkmale ist dem Versicherer zwecks Neuberechnung der Prämie innerhalb eines Monates 
bekanntzugeben.

Unrichtige oder unterlassene Angaben zum Nachteil des Versicherers bewirken eine Verminderung oder den Verlust des Versicherungsschutzes auf Grund 
gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen (§§ 16 ff Vers. VG; Art. 13 ARB)

Beachten Sie bitte die Erläuterungen auf der Rückseite.

Datum Name und Unterschrift des antragstellenden 
Gesellschafters



Allgemeines:

Die besondere Gesellschaftsform der Gesellschaft nach bürgerlichem Recht macht es erforderlich, zur Beurteilung und Bewertung des Rechtsschutzrisikos 
umfassend die unternehmerischen Aktivitäten der beteiligten Gesellschafter zu erfassen.

Geben Sie bitte daher für jeden Gesellschafter dieser Ges.n.b.R. (d.h. auch für den antragstellenden Gesellschafter) jeweils vollständig die tarifierungswe-
sentlichen Merkmale bekannt, da nur dann eine Verarbeitung des Rechtsschutzantrages möglich ist.

Die in der Folge erläuterten Tarifierungsregelungen sehen unterschiedliche Rabattierungen in Fällen vor, in denen einer oder mehrere Gesellschafter 
neben der Gesellschaftsfunktion in der zu versichernden Ges.n.b.R. eine weitere selbständige Erwerbstätigkeit des gleichen Betriebszweiges ausüben. 
In Zweifelsfällen bezüglich der Gleichartigkeit der Geschäftstätigkeit bzw. in Fällen, in denen ein Gesellschafter Geschäftsführer oder persönlich haftender 
Gesellschafter einer Personengesellschaft (OG oder KG) ist, ist der Antrag mit Beiblatt der Direktion zur individuellen Prämienberechnung weiterzuleiten.

Tarifierung:

Übt keiner der Gesellschafter neben der Gesellschafterfunktion in der zu versichernden Ges.n.b.R. eine selbständige Erwerbstätigkeit des gleichen Betriebs
zweiges aus, ist zur Prämienberechnung die Tarifprämie heranzuziehen.

Ist ein oder sind mehrere Gesellschafter im gleichen Betriebszweig selbständig erwerbstätig, kann für die Gesellschaft nach bürgerlichem Recht nur dann 
ein Rechtsschutz-Versicherungsvertrag abgeschlossen werden, wenn der / die Gesellschafter für dessen / deren Unternehmen ebenfalls einen eigenen 
Firmen-Rechtsschutz-Versicherungsvertrag abschließt / en. In diesem Fall wird für das Firmen-Rechtsschutzrisiko der Ges.n.b.R. ein Rabatt in Höhe von  
50 % der Tarifprämie gewährt, soferne für mehr als die Hälfte der Gesellschafter jeweils Firmen-Rechtsschutz-Versicherungsverträge abgeschlossen werden. 
Unterschreitet die Anzahl der in diesem Sinne weiters erforderlichen Firmen-Rechtsschutz-Versicherungsverträge diese Grenze, wird ein Rabatt von 25 % 
der Tarifprämie eingeräumt.

ERLÄUTERUNGEN
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